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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.2001

Rechtssatz

Ist beim Beladen eine genaue Gewichtskontrolle nicht möglich, ist im Zweifel nur eine solche Menge Holz zu laden,

dass unter Bedachtnahme des Höchstgewichtes pro Festmeter das höchstzulässige Gesamtgewicht nicht überschritten

wird (VwGH 23.9.1987, 86/03/0977). Behauptet der Beschuldigte nicht einmal ansatzweise, eine Überprüfung der

Beladung vor Antritt der Fahrt vorgenommen zu haben und wird im Zuge einer Beanstandung mittels geeichter Waage

festgestellt, dass das höchstzulässige Gesamtgewicht um 7.260 kg überschritten wurde, ist der Beschuldigte

verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich.

Schlagworte

höchstzulässiges Gesamtgewicht, Überladung, Beladung, geeichte Waage, Überprüfung der Beladung, Holzladung,

Gewichtskontrolle, Abwaage

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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